
An alle Vereinsvorsitzenden 

Betr.: Vereinsbescheinigung „Schießpraxis“ im Rahmen der 
Waffensachkunde- Ausbildung speziell im Hinblick auf die 
„praktische Waffensachkunde- Prüfung“. 

Aufgrund von Unklarheiten im Zusammenhang mit der Vereinsbescheinigung (auf dem 
Anmeldeformular zur Waffensachkunde- Ausbildung) durch den 1. Vorsitzenden, geben 
wir im folgenden Hinweise zur Vorbereitung auf bzw. zur Durchführung der prakt. 
Waffenschachkundeprüfung. 

Um den Teilnehmern Kosten und Zeit zu sparen erwartet der SVS/ das Lehrteam dass 
die Vereine, im Rahmen ihrer Möglichkeiten (siehe auch Zusatz  zu den 
„Teilnahmevoraussetzungen“ auf dem Einladungsschreiben), die Teilnehmer in folgenden 
Punkten (Mindestanforderungen zur prakt. Prüfung des WaffG und der AWaffV) 
auszubilden bzw. zu unterweisen: 

1. die Beachtung und Einhaltung der Sicherheitsregeln beim Umgang mit 
Feuerwaffen (sind auch Lehrgangsinhalte); 

2. die sichere Handhabung von Feuerwaffen und Munition; 
3. Lade- und Entlade-, Spann- und Enspannungsvorgänge; 
4. Kenntnisse der Kommandos lt. aktueller Sportordnung DSB; 
5. ausreichende Fertigkeiten der sicheren Handhabung von Feuerwaffen 

und Munition im Zusammenhang mit der Schussabgabe. 

Die Vereinsbescheinigung „Schießpraxis bezieht sich ausschließlich auf Feuerwaffen 
(Kurz- und Langwaffen Kal .22LR und/oder 9 mm und/oder .45 ACP und/oder .357 Mag 
und/oder .44 Mag) und nicht auf Luftdruckwaffen. 

Da die Prüfungsergebnisse (incl. der Vereinsbescheinigungen) protokolliert werden 
müssen, wird aus o.g. Grund (Kosten/Zeit) auf Punkt 5, im Rahmen der Prüfung verzichtet, 
wenn die Schießpraxis glaubhaft bescheinigt wird. Die Punkte 1-4 werden überprüft.  

Werden dort gravierende Mängel erkannt, gilt die Prüfung als nicht bestanden und es 
erfolgt eine zusätzliche, kostenpflichtige, vom Gesetzgeber geforderte Überprüfung der 
sicheren Handhabung von Waffe und Munition im Zusammenhang mit der Schussabgabe. 

Wenn sich die Ausbildung an Feuerwaffen im Verein nicht realisieren lässt, ist dies dem 
Lehrgangsleiter mitzuteilen. (siehe Zusatz unter den Teilnahmevoraussetzungen in der 
Einladung.) Es wird dann eine separate und kostenpflichtige Schulung nach Absprache 
durchgeführt. 

 




